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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1962 Ausgegeben am 17. Juli 1962 44. Stück

179. Bundesgesetz: Ergänzung des Wohnbauförderungsgesetzes 1954.
1 8 0 . Bundesgesetz: Rechtspflegergesetz.
1 8 1 . Bundesgesetz: Auktionshallengesetz.
1 8 2 . Bundesgesetz: Gebühren für Verwahrnisse der gerichtlichen Verwahrungsabteilungen.
1 8 3 . Bundesgesetz: Abänderung des Bundesgesetzes über die Zahlung einer Pauschalvergütung

für die Tätigkeit von Rechtsanwälten als Armenvertretern in gerichtlichen
Verfahren.

1 8 4 . Bundesgesetz: Erneute Änderung des Bundesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über die
Aufhebung des Erbhofrechtes und des Landbewirtschaftungsrechtes.

1 7 9 . Bundesgesetz vom 27. Juni 1962,
mit dem das Wohnbauförderungsgesetz 1954

ergänzt wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Wohnbauförderungsgesetz 1954, BGBl.
Nr. 153, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl.
Nr. 155/1955 wird wie folgt ergänzt:

1. Dem § 36 wird als Abs. 3 folgende Bestim-
mung angefügt:

„(3) Die Gebührenbefreiung nach Abs. 2 gilt
auch für die Förderung der Errichtung von
Klein- und Mittelwohnungen sowie von Ledigen-
und Lehrlingsheimen, die auf Grund von Landes-
gesetzen durch die Länder oder durch Fonds,
deren Abgang die Länder zu decken haben,
erfolgt."

2. Im § 40 wird in der Z. 4 die Zitierung
„36 Abs. 2" in „36 Abs. 2 und 3" geändert.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Justiz betraut.

Schärf
Gorbach Broda

1 8 0 . Bundesgesetz vom 4. Juli 1962, betref-
fend die Besorgung gerichtlicher Geschäfte
durch Rechtspfleger (Rechtspflegergesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

I. ABSCHNITT.
Stellung des Rechtspflegers.

Begriff.

§ 1. Rechtspfleger sind Gerichtsbeamte, denen
auf Grund der Bestimmungen dieses Bundes-

gesetzes die Besorgung von Geschäften der Ge-
richtsbarkeit übertragen ist.

Voraussetzungen der Übertragung.

§ 2. Einem Gerichtsbeamten darf die Besor-
gung von Geschäften der Gerichtsbarkeit für
eines oder mehrere der im § 4 angeführten Ar-
beitsgebiete nur bei gegebenem Bedarf und bei
Vorliegen folgender persönlicher Voraussetzun-
gen übertragen werden:

1. Völlige Vertrautheit mit den Arbeiten der
Geschäftsstelle,

2. Eignung zum selbständigen Parteienver-
kehr,

3. zuverlässige Besorgung der vorbereitenden
Erledigung auf dem betreffenden Arbeits-
gebiet,

4. erfolgreicher Abschluß der Ausbildung.

Urkunde.

§ 3. (1) Der Bundesminister für Justiz hat
einem Gerichtsbeamten, der die im § 2 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt, hierüber eine Ur-
kunde auszustellen. In der Urkunde ist das Ar-
beitsgebiet (§ 4) zu bezeichnen.

(2) Mit der Ausstellung der Urkunde erlangt
der Gerichtsbeamte die Befähigung zur Besor-
gung der in sein Arbeitsgebiet fallenden Ge-
schäfte der Gerichtsbarkeit für das Bundes-
gebiet.

Arbeitsgebiete.

§ 4. Ein Gerichtsbeamter kann für eines oder
mehrere der folgenden Arbeitsgebiete • zum
Rechtspfleger bestellt werden:

1. Zivilprozeß- und Exekutionssachen;
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2. Verlassenschafts-, Vormundschafts- und
Pflegschaftssachen sowie Angelegenheiten des
Gerichtserlages;

3. Grundbuchssachen;
4. Sachen des Handels- und des Genossen-

schaftsregisters.

Verwendung.

§ 5. CO Der Präsident des Oberlandesgerichtes
hat nach dem gegebenen Bedarf zu bestimmen,
bei welchem Gericht ein Gerichtsbeamter als
Rechtspfleger zu verwenden ist.

(2) Der als Rechtspfleger verwendete Gerichts-
beamte hat neben seinem Amtstitel die dienst-
liche Bezeichnung „Rechtspfleger" zu führen.

Aberkennung der Befähigung.

§ 6. Die gemäß § 3 beurkundete Befähigung
darf nur aberkannt werden, wenn der Gerichts-
beamte eine der im § 2 Z. 1 bis 3 angeführten
Voraussetzungen dauernd nicht mehr erfüllt.

Geschäftsverteilung.

§ 7. (1) Der Rechtspfleger ist in der Geschäfts-
verteilungsübersicht des Gerichtes unter Angabe
seines Arbeitsgebietes und der Gerichtsabteilung,
der er zugewiesen ist, anzuführen.

(2) Der Rechtspfleger kann mehreren Gerichts-
abteilungen zugewiesen werden. Wenn der Ge-
schäftsumfang es erfordert, können einer Ge-
richtsabteilung mehrere Rechtspfleger zuge-
wiesen werden.

Weisungsrecht des Richters.

§ 8. (1) Der Rechtspfleger ist bei Besorgung
der in seinen Wirkungskreis fallenden Geschäfte
nur an die Weisungen des nach der Geschäfts-
verteilung zuständigen Richters gebunden.

(2) Eine allgemeine Weisung über die Behand-
lung von Rechtsfragen hat der Richter schriftlich
zu erteilen. Der Rechtspfleger hat solche Weisun-
gen in ein Verzeichnis einzutragen und dieses
aufzubewahren. Bei einem Richterwechsel oder
einer Stellvertretung hat der Rechtspfleger vor
der Bearbeitung eines Geschäftsstückes, für das
eine allgemeine Weisung vorliegt, die schrift-
liche Weisung des neuen Richters einzuholen.

(3) Wenn der Richter für eine einzelne Rechts-
sache eine Weisung erteilt, so hat der Rechts-
pfleger die Rechtssache im Sinne dieser Weisung
zu erledigen und im Akt zu vermerken, daß die
Sache im Sinne der Weisung des Richters erledigt
wurde. Dieser Vermerk ist dem Richter zur
Kenntnisnahme vorzulegen.

Entscheidung durch den Richter.

§ 9. (1) Der Richter kann sich die Erledigung
einzelner Geschäftsstücke vorbehalten oder die

Erledigung an sich ziehen, wenn dies nach seinem
Ermessen im Hinblick auf die tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeit der Sache oder die Wich-
tigkeit und Tragweite der Entscheidung zweck-
mäßig ist.

(2) Der Richter kann ein vorgelegtes Geschäfts-
stück, wenn es nach seiner Ansicht in den Wir-
kungskreis des Rechtspflegers fällt, durch einen
entsprechenden Vermerk diesem zuweisen oder
sich die Erledigung aus den im Abs. 1 angeführ-
ten Gründen durch einen solchen Vermerk vor-
behalten.

Vorlagepflicht.

§ 10. (1) Der Rechtspfleger hat ein Geschäfts-
stück, auch wenn es in seinen Wirkungskreis
fällt, dem Richter vorzulegen,

1. wenn der Richter die Erledigung des Ge-
schäftsstückes sich vorbehalten oder an sich ge-
zogen hat;

2. wenn der Rechtspfleger von der ihm be-
kannten Rechtsansicht des Richters abweichen
will;

3. wenn sich bei der Bearbeitung Schwierig-
keiten rechtlicher oder tatsächlicher Art er-
geben.

(2) Rechtsmittel und Beschwerden sind stets
vom Richter zu erledigen; das gleiche gilt für
Geschäftsstücke, die eine Zustellung an eine vor-
gesetzte Behörde erfordern, sowie für Schreiben
an österreichische Vertretungsbehörden im Aus-
land, an fremde Vertretungsbehörden im Inland,
an andere ausländische Behörden oder an zwi-
schenstaatliche Organisationen.

Ablehnung.

§ 11. Die Vorschriften der §§ 19 bis 22 und
25 der Jurisdiktionsnorm sind sinngemäß auf die
Rechtspfleger anzuwenden. Über die Ablehnung
entscheidet der Vorsteher des Bezirksgerichtes
(Präsident des Gerichtshofes) endgültig; wenn er
der Ablehnung stattgibt, hat der nach der Ge-
schäftsverteilung zuständige Richter die Rechts-
sache zu erledigen.

Anfechtbarkeit der Entscheidungen des Rechts-
pflegers.

§ 12. Die Entscheidungen des Rechtspflegers,
können wie die des Richters angefochten werden.
Dem Rekurs (der Beschwerde) kann der Richter
selbst stattgeben; findet er, daß dem Rechtsmittel
nicht oder nur teilweise Folge zu geben wäre,
so hat er das Rechtsmittel dem Rechtsmittel-
gericht vorzulegen und im Vorlagebericht die
Gründe hiefür anzugeben. Gibt der Richter dem
Rechtsmittel statt, so hat er über die Kosten des
Rechtsmittels nach Maßgabe der für das Rechts-
mittelverfahren geltenden Vorschriften zu ent-
scheiden.
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Dienststellung und Dienstaufsicht.

§ 13. (1) Ein Gerichtsbeamter kann neben
seiner Verwendung als Rechtspfleger, sofern er
in dieser Verwendung nicht voll beschäftigt wer-
den kann, mit anderen Amtsgeschäften des ge-
hobenen Fachdienstes in der Gerichtskanzlei, mit
Genehmigung des Präsidenten des Oberlandes-
gerichtes auch mit Amtsgeschäften des Fachdien-
stes bei Gericht beschäftigt werden. Im übrigen
sind die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 der
Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914, anzu-
wenden.

(2) Der Rechtspfleger untersteht der Dienst-
aufsicht des Vorstehers des Bezirksgerichtes
(Präsidenten des Gerichtshofes) und des Leiters
der Gerichtsabteilung, der er zugewiesen ist, bei
Amtsgeschäften, die nicht zu seinen gewöhnlichen
Dienstverrichtungen gehören, auch der Dienst-
aufsicht des Vorstehers der Geschäftsstelle.

II. ABSCHNITT.

Wirkungskreis des Rechtspflegers.

Wirkungskreis in Zivilprozeß- und Exekutions-
sachen.

§ 14. Der Wirkungskreis in Zivilprozeß- und
Exekutionssachen umfaßt:

1. die Bestätigung der Rechtskraft und der
Vollstreckbarkeit gerichtlicher Entscheidungen
sowie die Aufhebung einer von einem Rechts-
pfleger gesetzwidrig oder irrtümlich erteilten Be-
stätigung der Vollstreckbarkeit;

2. die Durchführung des Mahnverfahrens,
sofern eine mündliche Verhandlung nicht erfor-
derlich ist;

3. die Exekution zur Hereinbringung von
Geldforderungen durch zwangsweise Pfand-
rechtsbegründung nach den §§ 87 bis 96 der
Exekutionsordnung und auf das bewegliche Ver-
mögen nach den §§ 249 bis 345 der Exekutions-
ordnung mit Ausnahme der Bewilligung der
Exekution auf Grund eines ausländischen Exe-
kutionstitels und der Erledigung eines Wider-
spruchs dagegen;

4. das Offenbarungseidesverfahren mit Aus-
nahme der Abnahme des Eides und der Verhän-
gung der Haft;

5. in den Fällen der Z. 3 die Entscheidung
über Aufschiebungsanträge nach § 42 Abs. 1 Z. 3,
4 und 6 der Exekutionsordnung, nach den §§ 7
und 9 des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes
1948 oder über Aufschiebungsanträge anläßlich
eines Antrages auf Aufhebung einer gesetzwidrig
oder irrtümlich erteilten Bestätigung der Voll-
streckbarkeit;

6. im Zusammenhang mit den in den Z. 1 bis 5
angeführten Geschäften auch die Entscheidung
über Anträge auf Bewilligung des Armenrechtes.

Wirkungskreis in Verlassenschaftssachen.

§ 15. (1) Der Wirkungskreis in Verlassenschafts-
sachen umfaßt:

1. die Geschäfte der Verlassenschaftsabhand-
lung mit den sich aus dem Abs. 2 ergebenden
Einschränkungen ;

2. die Bestätigung der Rechtskraft und der
Vollstreckbarkeit gerichtlicher Entscheidungen
sowie die Aufhebung einer von einem Rechts-
pfleger gesetzwidrig oder irrtümlich erteilten Be-
stätigung der Vollstreckbarkeit.

(2) Dem Richter bleibt die Erledigung vor-
behalten,

1. wenn die Aktiven des Nachlasses voraus-
sichtlich den Betrag von 100.000 S übersteigen;

2. wenn es sich um den Nachlaß eines proto-
kollierten Einzelkaufmannes, eines Gesellschaf-
ters einer offenen Handelsgesellschaft oder einer
Kommanditgesellschaft oder eines Komplemen-
tärs einer Kommanditgesellschaft auf Aktien
handelt;

3. wenn bei der Abhandlung besondere Erb-
teilungsvorschriften hinsichtlich bäuerlicher
Liegenschaften anzuwenden sind;

4. wenn der Erblasser seinen Wohnsitz im Aus-
land hatte oder ausländischer Staatsangehöriger
war;

5. wenn eine Substitution angeordnet ist;
6. wenn im Zuge der Abhandlung das Erbrecht

bestritten wird;
7. wenn die Absonderung der Verlassenschaft

von dem Vermögen des Erben verlangt wird.

Wirkungskreis in Vormundschafts- und Pfleg-
schaftssachen sowie in Angelegenheiten des

Gerichtserlages.

§ 16. (1) Der Wirkungskreis in Vormund-
schafts- und Pflegschaftssachen umfaßt mit den
sich aus Abs. 2 ergebenden Einschränkungen:

1. die Bestellung und die Enthebung von
Vormündern;

2. die Aufsicht über und die Fürsorge für die
Person unehelicher oder unter Vormundschaft
stehender ehelicher Kinder, sowie Verfügungen
nach § 111 der Jurisdiktionsnorm, sofern sie
nicht die Übertragung an ein ausländisches
Gericht betreffen;

3. die Ermächtigung zur Erhebung von Klagen
auf Feststellung der Vaterschaft und von Klagen
auf Leistung des Unterhaltes;

4. die Entgegennahme der Erklärung über die
Anerkennung der Vaterschaft;

5. die Aufnahme und die Genehmigung von
Vergleichen auf Leistung des Unterhaltes und die
Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen für eheliche
oder uneheliche Kinder;
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6. die Entscheidung über Anträge auf Bewilli-
gung der Exekution zur Hereinbringung von
Geldforderungen durch zwangsweise Pfandrechts-
begründung nach den §§ 87 bis 96 der Exe-
kutionsordnung und auf das bewegliche Ver-
mögen nach den §§ 249 bis 345 der Exekutions-
ordnung auf Grund eines unter die Bestimmungen
der Z. 5 fallenden Exekutionstitels;

7. die Aufnahme und die Genehmigung von
Vereinbarungen über die Aufsicht über Pflege-
befohlene oder über die Fürsorge von Pflege-
befohlenen;

8. die Ausstellung des Zeugnisses zur Erlangung
des Armenrechtes und die Entscheidung über den
Antrag auf Bewilligung des Armenrechtes;

9. die Entscheidungen hinsichtlich der Verwal-
tung des Vermögens Pflegebefohlener und die
Genehmigung aller damit zusammenhängender
Veränderungen des Vermögensstandes mit Aus-
nahme der im § 109 Abs. 2 der Jurisdiktionsnorm
angeführten Fälle, sofern die Aktiven des Ver-
mögens den Betrag von 100.000 S nicht über-
steigen;

10. die Bestätigung der Rechtskraft und der
Vollstreckbarkeit gerichtlicher Entscheidungen so-
wie die Aufhebung einer von einem Rechtspfleger
gesetzwidrig oder irrtümlich erteilten Bestätigung
der Vollstreckbarkeit.

(2) Dem Richter bleiben vorbehalten:

1. die Verfügungen über einen Antrag auf
Ersetzung der Einwilligung des gesetzlichen Ver-
treters oder des Sorgeberechtigten zur Ehe-
schließung, auf Genehmigung der Entlassung aus
der väterlichen Gewalt, auf Volljährigkeits-
erklärung, auf Verlängerung der väterlichen
Gewalt oder der Vormundschaft, auf Bewilligung
der Annahme an Kindesstatt, über den Widerruf
der Bewilligung, über die Aufhebung der Wahl-
kindschaft und über das Ansuchen um Ehelich-
erklärung;

2. die Enthebung des Vormundes gegen seinen
Willen;

3. alle Verfügungen nach der Entmündigungs-
ordnung;

4. alle Verfügungen hinsichtlich der Fürsorge-
erziehung sowie alle Verfügungen, die mit der
Einweisung in eine Bundesanstalt für Erziehungs-
bedürftige, mit der Anhaltung darin und mit der
Entlassung aus einer solchen Anstalt zusammen-
hängen;

5. alle Vormundschafts- und pflegschafts-
gerichtlichen Verfügungen, wenn der Pflege-
befohlene sich im Ausland aufhält oder auslän-
discher Staatsangehöriger ist;

6. alle Vormundschafts- und pflegschafts-
gerichtlichen Verfügungen über Personen, die in
einer Krankenanstalt für Geisteskrankheiten oder
in einer Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige

angehalten werden oder die in, einer geeigneten
Familie oder in einem Fürsorgeerziehungsheim
untergebracht sind.

(3) Der Wirkungskreis in Angelegenheiten des
Gerichtserlages umfaßt die Geschäfte, betreffend
die Gerichtserläge nach § 1425 des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches im außerstreitigen
Verfahren.

Wirkungskreis in Grundbuchssachen.

§ 17. Der Wirkungskreis in Grundbuchssachen
umfaßt:

1. die Geschäfte des Grundbuchsverfahrens
mit Ausnahme der Erledigung von Einsprüchen
nach den §§ 7 bis 12 und 14 des Liegenschafts-
teilungsgesetzes und der Vornahme von Wert-
ermittlungen nach § 18 des Liegenschaftsteilungs-
gesetzes;

2. im Verfahren zur Anlegung und zur Er-
gänzung des Grundbuches die Verfassung der
Verzeichnisse über die Grundstücke und Per-
sonen, die Anfertigung des Entwurfes der Grund-
buchseinlagen, die Verfassung der Grundbuchs-
einlagen auf Grund der Entwürfe, die Entgegen-
nahme und die Erledigung von Einwendungen
gegen die Entwürfe der Grundbuchseinlagen und
von Anmeldungen und Widersprüchen im Rich-
tigstellungsverfahren, sofern die Berichtigung
von Schreibfehlern oder anderen offenbaren
Unrichtigkeiten begehrt wird.

Wirkungskreis in Sachen des Handels- und des
Genossenschaftsregisters.

§ 18. (1) Der Wirkungskreis in Sachen des
Handels- und des Genossenschaftsregisters um-
faßt, soweit es sich nicht um Geschäfte handelt,
die vom Senat zu erledigen sind:

1. die mit der Führung des Handelsregisters A
zusammenhängenden Geschäfte;

2. die Bearbeitung des Handelsregisters B und
des Genossenschaftsregisters. Dem Richter bleiben
jedoch folgende Verfügungen vorbehalten:

a) auf erste Eintragung,
b) auf Eintragung von Änderungen des Gesell-

schaftsvertrages (der Satzung, des Genos-
senschaftsvertrages), der Auflösung und
Nichtigkeit, ferner der Nichtigkeit von
Beschlüssen der Versammlung der Gesell-
schafter (Genossenschafter), sofern diese
Eintragungen bei der Hauptniederlassung
(dem Sitz) vorzunehmen sind,

c) die Bearbeitung der Angelegenheiten der
Zweigniederlassungen ausländischer Kapital-
gesellschaften;

3. das Einschreiten gegen Personen und Firmen
gemäß den §§ 140 und 141 des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;
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4. die Verfügungen über die Aufbewahrung
der Bücher und der Schriften nach Beendigung
der Liquidation (§ 157 Abs. 2 des Handelsgesetz-
buches, § 214 Abs. 2 und 3 des Aktiengesetzes
und § 93 Abs. 3 des Gesetzes über die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung);

5. die Ernennung oder Abberufung von Liqui-
datoren (§§ 146 Abs. 2 und 147 des Handels-
gesetzbuches), die Bestellung von Vorstands-
oder Aufsichtsratsmitgliedern (§§ 76 und 89 des
Aktiengesetzes);

6. die Bestellung von Abschlußprüfern (§ 136
Abs. 4 bis 6 des Aktiengesetzes).

(2) Die Übertragung umfaßt, auch wenn die
Geschäfte dem Richter zustehen, die Erledigung
von Anträgen auf Erteilung beglaubigter Ab-
schriften, auch auszugsweisen Abschriften sowie
Zeugnissen und Bescheinigungen aus Registern,
die Mitteilungen an Behörden und Privatper-
sonen über Registereintragungen und die Be-
kanntmachungen, ferner die Erteilung von Aus-
künften aus Registern und Registerakten sowie
die Gestattung der Akteneinsicht. Die Über-
tragung umfaßt ferner, jedoch nur soweit es sich
um Geschäfte des Wirkungskreises des Rechts-
pflegers handelt, die Aufforderung zur Ein-
reichung von Urkunden und deren Prüfung so-
wie die Gewährung oder Ablehnung von Fristen
für vorzunehmende Handlungen oder Unterlas-
sungen.

Ordnungsstrafen.

§ 19. Der Rechtspfleger kann im Rahmen
seines Wirkungskreises Ordnungsstrafen bis zum
Betrage von 200 S verhängen. Dem Richter
bleibt die Verhängung höherer Ordnungsstrafen
sowie die Umwandlung einer Geldstrafe in Haft
vorbehalten.

Ausfertigungen.

§ 20. (1) Ist der Rechtspfleger nicht gleichzeitig
Leiter der Geschäftsabteilung, so sind die Aus-
fertigungen der von ihm erledigten Geschäfts-
stücke ebenso wie die vom Richter erledigten
Geschäftsstücke unter Hinweis auf seinen Wir-
kungskreis zu unterfertigen.

(2) Ist der Rechtspfleger gleichzeitig Leiter der
Geschäftsabteilung, so ist die von ihm be-
schlossene Erledigung mit seiner Unterfertigungs-
stampiglie unter Hinweis auf seinen Wirkungs-
kreis zu unterfertigen und die Richtigkeit der
Ausfertigung von ihm in seiner Eigenschaft als
Leiter der Geschäftsabteilung mit eigenhändiger
Unterschrift zu beglaubigen.

(3) Die Ausfertigungen von Amtszeugnissen,
von Ausfolgungsaufträgen und von Schreiben,
die für das Ausland bestimmt sind, sind vom

Rechtspfleger unter Hinweis auf seinen Wir-
kungskreis ohne Abdruck der Unterfertigungs-
stampiglie eigenhändig zu unterfertigen.

III. ABSCHNITT.

Ausbi ldung zum Rechtspfleger.

Voraussetzungen für die Zulassung.

§ 21. Gerichtsbedienstete, die die allgemeinen
Anstellungserfordernisse für die Ernennung auf
einen Dienstposten der Verwendungsgruppe B
erfüllen und die erste Kanzleiprüfung sowie die
Grundbuchsführerprüfung abgelegt haben, sind
nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 zur Ausbildung
als Rechtspfleger zuzulassen.

Gegenstand der Ausbildung.

§ 22. Die Ausbildung des Gerichtsbediensteten
zum Rechtspfleger umfaßt:

1. die Verwendung bei einem oder mehreren
Gerichten mit der Vorbereitung der Erledigung
auf dem Arbeitsgebiet, für das er als Rechts-
pfleger bestellt werden soll, durch einen Zeit-
raum von mindestens drei Jahren,

2. die erfolgreiche Zurücklegung eines Lehr-
ganges und

3. die erfolgreiche Ablegung der Rechts-
pflegerprüfung.

Zulassung.

§ 23. (1) Über den Antrag eines Gerichts-
bediensteten, ihn zur Ausbildung als Rechts-
pfleger zuzulassen, hat der Präsident des Ober-
landesgerichtes zu entscheiden.

(2) Der Antrag ist nur dann abzulehnen, wenn
ein Bedarf nicht gegeben ist oder Ausbildungs-
möglichkeiten nicht vorliegen, wenn die Zulas-
sung aus dienstlichen Gründen nicht möglich ist
oder wenn dem Antragsteller die körperliche
oder geistige Eignung für die Ausbildung zum
Rechtspfleger offenbar fehlt.

Verwendung bei Gericht.

§ 24. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes
hat den zur Ausbildung als Rechtspfleger zugelas-
senen Gerichtsbediensteten (Rechtspflegeranwär-
ter) durch mindestens drei Jahre Gerichten zu-
zuteilen, bei denen er auf dem Arbeitsgebiet, für
das er als Rechtspfleger bestellt werden soll,
verwendet werden kann.

(2) Der Rechtspflegeranwärter ist während der
ersten drei Monate seiner Ausbildung in der
Geschäftsstelle des Gerichtes, dem er zugewiesen
ist, auf dem Arbeitsgebiet, für das er als Rechts-
pfleger bestellt werden soll, zu beschäftigen.


